
Anhang zur Hauptsatzung alte Fassung Anhang zur Hauptsatzung neue Fassung 
 

1.1 In der Landeshauptstadt Hannover gehören zu den 
Geschäften der laufenden Verwaltung die Aufgaben des 
Verwaltungsvollzuges, soweit sie nicht von grundsätzli-
cher, über den Einzelfall hinausgehender Bedeutung 
sind, sich in den Grenzen der üblicherweise in einer 
großstädtischen Verwaltung zu erledigenden Aufgaben 
bewegen und keine besondere über den üblichen Rah-
men hinausgehende Behandlung oder Beurteilung erfor-
dern, sowie alle mehr oder minder regelmäßig wieder-
kehrenden Rechtsgeschäfte und Verwaltungshandlun-
gen, die für die Stadt von sachlich und finanziell nicht 
erheblicher Bedeutung sind. 

 
1.2 Dazu gehören insbesondere: 
 
1.2.1 die nach feststehenden Tarifen, Richtlinien, Ordnun-

gen usw. abzuschließenden oder regelmäßig wieder-
kehrenden Geschäfte des täglichen Verkehrs. 

1.2.2 Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in 
Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher 
Bestimmungen vorgeschrieben oder zulässig sind, 
Heranziehung zu den Gemeindeabgaben, Erteilung 
von Prozessvollmachten, Einlegung von Rechtsmit-
teln einschließlich Klagen vor den ordentlichen Ge-
richten, den Arbeits- und den Verwaltungsgerichten, 
Löschungsbewilligungen,  Abtretungserklärungen, 
Vorrangseinräumungen, Zuschüsse, Prämien und 
Beihilfen im Rahmen der Wohnungsbauförderung. 

1.2.3 Rechtsgeschäfte, bei denen im Einzelfall folgende 
Wertgrenzen nicht überschritten werden:  

bei Verträgen über Lieferungen und Leistungen 
227.000 € 

bei Verfügungen über das Gemeindevermögen 
170.000 € 

bei Erwerb von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten 
170.000 € 

bei unbefristeten Niederschlagungen und Erlass von 
Forderungen 
23.000 € 

bei befristeten Niederschlagungen 
in unbegrenzter Höhe 

bei Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (Jahres-
beträge)  
75.000 € 

bei Bewilligungen von Beihilfen, die bisher nicht im 
Haushaltsplan festgelegt sind  
2.000 € 

bei gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen 
28.000 € 

bei Vergabe von Bauaufträgen  
284.000 € 

bei Beitritten / Austritten zu Vereinen und privatrechtli-
chen Gesellschaften, die sich nicht wirtschaftlich betä-
tigen 
10.000 € 
 
Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbe-
zirksräte gegeben ist, betragen die Wertgrenzen für 
deren Zuständigkeit 1/4 der o.g. Sätze. Die Beihilfen 
unterliegen in jedem Falle der Zuständigkeit der 
Stadtbezirksräte.  

Bewilligung von Beihilfen durch den Jugendhilfeaus-
schuss 
6.000 € 
 
 
 

 
1.1 unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Dazu gehören insbesondere: 
 
1.2.1 unverändert 

 
 

1.2.2 unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.3 Rechtsgeschäfte, bei denen im Einzelfall folgende 
Wertgrenzen nicht überschritten werden:  

bei Verträgen über Lieferungen und Leistungen 
244.000 € 

bei Verfügungen über das Gemeindevermögen 
183.000 € 

bei Erwerb von Grundstücken und grundstücksglei-
chen Rechten 
183.000 € 

bei unbefristeten Niederschlagungen und Erlass von 
Forderungen 
25.000 € 

bei befristeten Niederschlagungen 
in unbegrenzter Höhe 

bei Abschluss von Miet- und Pachtverträgen (Jahres-
beträge)  
81.000 € 

bei Bewilligungen von Beihilfen, die bisher nicht im 
Haushaltsplan festgelegt sind  
3.000 € 

bei gerichtlichen und außergerichtlichen Vergleichen 
30.000 € 

bei Vergabe von Bauaufträgen  
305.000 € 

bei Beitritten / Austritten zu Vereinen und privatrechtli-
chen Gesellschaften, die sich nicht wirtschaftlich betä-
tigen 
11.000 € 
 
Soweit eine Entscheidungszuständigkeit der Stadtbe-
zirksräte gegeben ist, betragen die Wertgrenzen für 
deren Zuständigkeit 1/4 der o.g. Sätze. Die Beihilfen 
unterliegen in jedem Falle der Zuständigkeit der 
Stadtbezirksräte.  

Bewilligung von Beihilfen durch den Jugendhilfeaus-
schuss 
7.000 € 
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1.2.4 Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt, bis 
zum Betrag von 57.000 €. 

1.2.5 Ablehnung von Anträgen auf Erlass der im Steueramt 
veranlagten Abgaben in unbegrenzter Höhe. 

1.3 Die Wertgrenzen aus Ziffer 1.2 und aus der nachstehen-
den Ziffer 2.3 werden jeweils zum 1. Januar des auf den 
Beginn einer Ratswahlperiode folgenden Jahres durch 
den Verwaltungsausschuss neu festgesetzt. Die Fest-
setzung erfolgt entsprechend der seit der letzten Fest-
setzung eingetretenen Änderung des vom statischen 
Bundesamt festgesetzten und veröffentlichten Lebens-
haltungskostenindex für 4-Personen-Haushalte von An-
gestellten und Arbeitern mit mittlerem Einkommen (im al-
ten Bundesgebiet; Basisjahr 1985 = 100). Für die prakti-
sche Anwendung findet eine Rundung auf volle 1.000-
Euro-Beträge statt. 

1.4 Bei Bewilligung von Beihilfen, die bei der Beratung des 
Haushaltsplanentwurfs im Beihilfeverzeichnis oder sei-
ner Änderungen hinsichtlich Zweck, Empfänger und Be-
trag festlegt sind, erfolgt quartalsweise eine Information 
des Rates. Einmal jährlich wird im zuständigen Fach-
ausschuss eine Informationsdrucksache über die ge-
währten Zuschüsse, Prämien und Beihilfen im Rahmen 
der Wohnungsbauförderung vorgelegt. 

 

 

 
2.3 Aus dem Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsaus-

schusses auf den Jugendhilfeausschuss: 
 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 7. Juli 1994 beschlossen, 
dem Jugendhilfeausschuss gemäß § 71 des Kinder- und 
Jugendhilfegesetzes vom 3. Mai 1993 die Bewilligung im 
Rahmen der vom Rat für die Jugendhilfe bereitgestellten 
Mittel zu übertragen, soweit es sich nicht um ein Geschäft der 
laufenden Verwaltung handelt und im Einzelfall ein Betrag 
von 6.000 € nicht überschritten wird. 

 

 

1.2.4 Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt, bis 
zum Betrag von 62.000 €. 

1.2.5 unverändert 

1.3 Die Wertgrenzen aus Ziffer 1.2 und aus der nachstehen-
den Ziffer 2.3 werden jeweils zum 1. Januar des auf den 
Beginn einer Ratswahlperiode folgenden Jahres durch 
den Verwaltungsausschuss neu festgesetzt. Die Fest-
setzung erfolgt entsprechend der seit der letzten Fest-
setzung eingetretenen Änderung des vom statischen 
Bundesamt festgesetzten und veröffentlichten Verbrau-
cherpreisindex für Deutschland (Basisjahr 2000 = 100). 
Für die praktische Anwendung findet eine Rundung auf 
volle 1.000-Euro-Beträge statt. 

 
 

 
1.4 unverändert 
 
 

 

 

 

 

 

 
2.3 Aus dem Zuständigkeitsbereich des Verwaltungsaus-

schusses auf den Jugendhilfeausschuss: 
 

Der Rat hat in seiner Sitzung am 7. Juli 1994 beschlossen, 
dem Jugendhilfeausschuss gemäß § 71 des Sozialgesetzbu-
ches (SGB) Achtes Buch (VIII) die Bewilligung im Rahmen 
der vom Rat für die Jugendhilfe bereitgestellten Mittel zu 
übertragen, soweit es sich nicht um ein Geschäft der laufen-
den Verwaltung handelt und im Einzelfall ein Betrag von 
7.000 € nicht überschritten wird. 
 

 
 

Hauptsatzung alte Fassung Hauptsatzung neue Fassung 
 

§ 6 
Festlegung von Wertgrenzen  

 
(1) Rechtsgeschäfte, die nach § 40 Absatz 1 Ziffer 11 NGO 

nicht der Beratungspflicht durch den Rat unterliegen, 
sind solche, bei denen der Wert des Vermögens-
gegenstandes den Betrag von 150.000 EURO nicht  
übersteigt. 

 
(2) Über Verträge der Landeshauptstadt Hannover mit 

Ratsmitgliedern, sonstigen Mitgliedern von Ausschüs-
sen, von Stadtbezirksräten oder mit der Oberbürger-
meisterin oder dem Oberbürgermeister beschließt der 
Rat, es sei denn, dass es sich um Verträge aufgrund ei-
ner förmlichen Ausschreibung oder um Geschäfte der 
laufenden Verwaltung handelt, deren Vermögenswert 
2.500 EURO nicht übersteigt. 

 

 
§ 6 

Festlegung von Wertgrenzen  
 
(1) Rechtsgeschäfte, die nach § 40 Absatz 1 Ziffer 11 NGO 

nicht der Beratungspflicht durch den Rat unterliegen, 
sind solche, bei denen der Wert des Vermögens-
gegenstandes den Betrag von 183.000 EURO nicht  
übersteigt. 

 
(2) unverändert 
 

 


